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Stellungnahmen zur Außenbereichssatzung Lohmar-Bombach - 1. Änderung 
Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB und Beteiligung der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (2) BauGB in der Zeit 
vom 09.03.2022 bis zum 11.04.2022. 
 
 

Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange, der Nachbargemeinden und der Öffentlichkeit 
 

A. Behörden und Träger öffentlicher Belange 
 

  

Anregungen Abwägung 
Beschlussvor-
schlag 

1 
Einzelhandelsverband Bonn – 
Rhein-Sieg – Euskirchen, 
53070 Bonn 
vom 09.03.2022 
 

Wir teilen Ihnen mit, dass unsererseits keine 
Bedenken bestehen. 

Kein Erfordernis Kenntnisnahme 

2 
Rhein-Sieg Netz GmbH, 
53721 Siegburg 
vom 11.03.2022 
 

Gegen die 1. Änderung der Außenbereichssat-
zung bestehen unsererseits keine Bedenken. 
 

Kein Erfordernis Kenntnisnahme 

3 
Deutsche Bahn AG,  
51103 Köln 
vom 14.03.2022 
 

Durch den Eisenbahnbetrieb und die Erhaltung 
der Bahnanlagen entstehen Emissionen (ins-
besondere Luft- und Körperschall, Abgase, 
Funkenflug, Abriebe z. B. durch Bremsstäube, 
elektrische Beeinflussungen durch magneti-
sche Felder etc.), die zu Immissionen an be-
nachbarter Bebauung führen können.  
Entschädigungsansprüche oder Ansprüche auf 
Schutz- oder Ersatzmaßnahmen können ge-
gen die DB AG nicht geltend gemacht werden, 
da die Bahnstrecke eine planfestgestellt An-
lage ist. Spätere Nutzer der Flächen sind früh-
zeitige und in geeigneter Weise auf die Beein-
flussungsgefahr hinzuweisen. 
 

Die vorhandene Bahnstrecke befindet sich in 
südöstlicher Richtung, in einer Entfernung von 
rd. 130 m zum Plangebiet der 1. Änderung der 
Außenbereichssatzung Lohmar-Bombach. 
Aufgrund dieser Entfernung ist nicht von er-
heblichen Beeinträchtigungen durch die be-
schriebenen Emissionen auszugehen. 
 
 
 
 

Kenntnisnahme 

Peter, Claudia
Schreibmaschine
Anlage 04
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4 
Bezirksregierung Düsseldorf, 
40408 Düsseldorf 
vom 18.03.2022 
 

Luftbilder aus den Jahren 1939 – 1945 und an-
dere historische Unterlagen liefern keine Hin-
weise auf das Vorhandensein von Kampfmit-
teln im beantragten Bereich. Daher ist eine 
Überprüfung des beantragten Bereichs auf 
Kampfmittel nicht erforderlich.  
Eine Garantie auf Kampfmittelfreiheit kann 
gleichwohl nicht gewährt werden. Sofern 
Kampfmittel gefunden werden, sind die Bauar-
beiten sofort einzustellen und die zuständige 
Ordnungsbehörde oder eine Polizeidienststelle 
unverzüglich zu verständigen. 
 
Erfolgen Erdarbeiten mit erheblichen mechani-
schen Belastungen wie Rammarbeiten, Pfahl-
gründungen, Verbauarbeiten etc. empfehle ich 
eine Sicherheitsdetektion.  
Beachten Sie in diesem Fall auf unserer Inter-
netseite das Merkblatt für Baugrundeingriffe. 
 

Kein Erfordernis 
 
Der Textteil zur 1. Änderung der Außenbe-
reichssatzung Lohmar-Bombach enthält hierzu 
bereits einen entsprechenden Hinweis. 
 
 
 
 

Kenntnisnahme 

5 
Regionalforstamt Rhein-Sieg-
Erft, 53783 Eitorf 
vom 28.03.2022 
 

Die Planänderung umfasst mit dem Flurstück 
60, Flur 1, Gemarkung Honrath Wald i.S.d. 
Forstgesetze. 
In diesem Zusammenhang weise ich aus-
drücklich auf den unterschrittenen Sicherheits-
abstand zwischen Wald und Bebauung bei der 
bestehenden Wohnbebauung hin. Sollten sich 
allerdings bauliche Erweiterungen auf dem 
vorgenannten Grundstück ergeben, weise ich 
vorsorglich darauf hin, dass hiervon Waldflä-
chen/Waldrand betroffen sein könnten. Eine 
erneute Beteiligung der Unteren Forstbehörde 
wäre dann notwendig. 
 
Sofern von der aktuellen Änderung ausschließ-
lich die Grundstücke der Gemarkung Honrath, 
Flur 1, Flurstücke 56, 57 und 59 für zukünftige 
Bauprojekte betroffen sein, erhebe ich gegen 
die Planung keine Bedenken. 

Kein Erfordernis 
 
Mit der 1. Änderung der Außenbereichssat-
zung Lohmar-Bombach soll für die Flurstücke 
57 und 59 eine Wohnbebauung ermöglicht 
werden. 
 
Für den Fall, dass das bestehende Einfamili-
enhaus (Flurstück 60) eine bauliche Erweite-
rung plant und beantragt, wird das Regional-
forstamt Rhein-Sieg-Kreis im Baugenehmi-
gungsverfahren beteiligt.  
 
 
 
 
 
 
 

Kenntnisnahme 
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Zu der im Landschaftspflerischen Begleitplan 
unter Punkt 4.4 aufgeführten Ersatzmaßnahme 
erlaube ich mir den Hinweis, den aktuellen Zu-
stand der Fichtenfläche (ich unterstelle hier die 
Waldeigenschaft) nach den Borkenkäferkala-
mitäten der letzten Jahre zu überprüfen. 
 

Der Hinweis wird bei der Umsetzung der Er-
satzmaßnahme beachtet. 
 
 

 
 

6 
Rheinische NETZGesellschaft 
mbH, 50823 Köln 
vom 29.03.2022 
 

Gegen die 1. Änderung der Außenbereichssat-
zung Lohmar-Bombach bestehen keine Be-
denken. Die Versorgung der zusätzlichen Ge-
bäude mit Elektrizität kann über die bereits im 
Umfeld vorhandenen Leitungen sichergestellt 
werden. 
 

Kein Erfordernis Kenntnisnahme 

7 
Bezirksregierung Köln,  
Dezernat 54 – Gewässerent-
wicklung, 50606 Köln 
vom30.03.2022 
 

Ich möchte darauf hinweisen, dass der Bom-
bach ein Gewässer sonstiger Ordnung ist und 
somit die Untere Wasserbehörde hier originär 
zuständig ist. 
 
Ansonsten erkenne ich keine Betroffenheit in 
den Zuständigkeiten von Dezernat 54 der Be-
zirksregierung Köln (Obere Wasserbehörde). 
 

Kein Erfordernis Kenntnisnahme 

8 
Aggerverband,  
51645 Gummersbach 
vom 04.04.2022 
 

Ich teile Ihnen mit, dass meine E-Mail vom 04. 
November 2021, Az: 21-987-hue-gor-nag wei-
terhin Gültigkeit hat. 
 
Diese E-Mail hatte folgenden Inhalt: 
Aus Sicht der Abwasserbehandlung teile ich 
Ihnen mit, dass sich das Plangebiet im Ein-
zugsbereich der Kläranlage Donrath befindet. 
Die Fläche ist laut aktuellem Netzplan, wie 
auch von Ihnen beschrieben, im Trennverfah-
ren zu entwässern. Aus Sicht der Abwasserbe-
handlung bestehen daher keine Bedenken. 
 
Aus Sicht des Bereiches Gewässerentwicklung 
und -unterhaltung teile ich Ihnen mit, dass sich 

 
 
 
 
Die Abwägung hatte folgende Inhalt: 
Zur Abwasserbehandlung 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
Zur Gewässerentwicklung und -unterhaltung 
Aufgrund der im Plangebiet vorhandenen topo-
grafischen Gegebenheiten (das von Nordwest 

 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Stellungnahme 
wird nicht gefolgt. 
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innerhalb des Planungsbereiches kein Gewäs-
ser befindet, eine Betroffenheit des Bereiches 
Fließgewässer des Aggerverbandes ist somit 
eventuell nur indirekt im Zusammenhang mit 
der geplanten Niederschlagswasserbeseiti-
gung gegeben. Durch die geplante bauliche 
Verdichtung und weitere Versiegelung von Flä-
chen in dem Plangebiet ergeben sich Änderun-
gen bei der Niederschlagswasserbeseitigung. 
In Abhängigkeit der gegebenen hydrogeologi-
schen Verhältnisse ist der Versickerung von 
Niederschlagswässern vor Ort gegenüber der 
punktuellen Einleitung in ein Gewässer unbe-
dingt Vorrang einzuräumen. Es ist zu beach-
ten, dass bei Einleitung zusätzlicher Nieder-
schlagswässer über die bestehende Regen-
wasserkanalisation in den Dahlhauser Bach 
auch die bestehende Einleitungserlaubnis über 
ein einschlägiges Wasserrechtsverfahren an-
zupassen ist. Gegebenenfalls wird durch den 
Anschluss weiterer versiegelter Flächen hier 
zur Wahrung der Gewässerverträglichkeit eine 
Niederschlagswasserrückhaltung notwendig. 
 

nach Südost fallende Gelände hat hier eine 
Neigung von 15 % bis 20 %) sowie dem 
schlechten Versickerungsverhalten der 
Lohmarer Böden wurde im Sinne einer Kon-
fliktvermeidung mit den Unterliegern von einer 
Vor-Ort-Versickerung der anfallenden Nieder-
schlagswässer auf den Flurstücken 57 und 59 
abgesehen und eine Einleitung in den vorhan-
denen Regenwasserkanal vorgesehen. Die 
entspricht einer gemeinwohlverträglichen Be-
seitigung von Niederschlagswasser. 
 
 
Aktuell wird in etwa die Menge der damaligen 
Einleitungserlaubnis in den Dahlhauser Bach 
eingeleitet. Da die Einleitungserlaubnis ohne-
hin 2028 abläuft und seit letztem Jahr die 
strengere DWA 102 für Anträge heranzuziehen 
ist, macht die kleine Flächenerweiterung aus 
Sicht der Stadt Lohmar (Amt 66) nicht viel aus. 
 
 

9 
Landwirtschaftskammer Nord-
rhein-Westfalen,  
50765 Köln  
vom 06.04.2022 
 

Gegen die Planung der Stadt Lohmar beste-
hen seitens der Landwirtschaftskammer NRW, 
Kreisstelle Rhein-Sieg-Kreis keine grundsätzli-
chen Bedenken. 
 

Kein Erfordernis Kenntnisnahme 

10 
Rhein-Sieg-Kreis, Referat 
Wirtschaftsförderung und 
Strategische Kreisentwick-
lung,  
53721 Siegburg 
vom 07.04.2022 
 

Es wird wie folgt Stellung genommen: 
 
Bodenschutz 
Da in der Begründung zur Außenbereichssat-
zung unter 6.2.1 bereits eine Eingriffs-/Aus-
gleichsbilanzierung für den Natur- und Land-
schaftsschutz erfolgt ist, wird angeregt, für das 
Schutzgut Boden ebenfalls eine Eingriffs-/Aus-

 
 
Zum Bodenschutz 
Die Bewertung/Bilanzierung der Beeinträchti-
gung der Landschaftsfaktoren, unter anderen 
in den Boden, ist bereits im Landschaftspflege-
rischen Fachbeitrag (Rietmann Beratende In-
genieure PartG mbB, Königswinter, Stand 
25.01.2022) erfolgt. Dazu hat es einen Auf-
schlag in Höhe von 19,75% auf die ermittelten 

 
 
Kenntnisnahme. 
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gleichsbilanzierung in diesem Verfahrens-
schritt vorzulegen und nicht ins Baugenehmi-
gungsverfahren zu verschieben. 
 
Umwelt- und Naturschutz 
Auf die in der ASP und der Begründung aufge-
führten Vermeidungsmaßnahmen ist nachricht-
lich hinzuweisen. Die Vermeidungsmaßnah-
men sind im nachfolgenden Baugenehmi-
gungsverfahren umzusetzen 
 
Hinweis auf das Kompensationsflächenkatas-
ter 
Es wird darum gebeten, dem Rhein-Sieg-Kreis 
zwecks Fortführung des Kompensationsflä-
chenkatasters sowie der Fortschreibung des 
Ökokontos nach Satzungsbeschluss eine Mit-
teilung über die verbindlich festgesetzten oder 
vertraglich geregelten Ausgleichsmaßnahmen 
(auch Artenschutz) zukommen zu lassen. Es 
wird gebeten, hierfür das beiliegende Form-
blatt zu verwenden. Auf § 34 (1) LNatSchG 
NRW wird verwiesen. 
 

Biotopwertpunkte gegeben. Damit sind die 
Forderungen des Rhein-Sieg-Kreis erfüllt. 
 
 
Zu Umwelt- und Naturschutz 
In den Textteil zur 1. Änderung der Außenbe-
reichssatzung wird ein Hinweis zu den Vermei-
dungsmaßnahmen V1 bis V 3 eingefügt. 
 
 
 
Der Hinweis wird im weiteren Baurechtsverfah-
ren beachtet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Die Anregung wird 
berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 
Rheinisch-Bergischer Kreis, 
51434 Bergisch Gladbach 
vom 08.04.2022 
 
 

Es wird wie folgt Stellung genommen: 
 
1. Stellungnahme aus Sicht der Unteren Na-
turschutzbehörde 
 
Amt 67 (Natur- und Landschaftsschutz: 
Das Gebiet des Rheinisch-Bergischen Kreises 
liegt in geringer Entfernung (320 m bis zur 
Kreisgrenze – Lauf des Combaches) nordöst-
lich von Aggerhütte. 
Trotz der geringen Entfernung zum Kreisgebiet 
sind erhebliche Beeinträchtigungen der Be-
lange des Naturschutzes und der Landschafts-
planung nicht zu erwarten. Für die Prüfung 

 
 
Zu Untere Naturschutzbehörde 
 
Kein Erfordernis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Kenntnisnahme 
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möglicher Beeinträchtigungen des FFH-Gebie-
tes DE-5109-302 "Agger" ist der Rhein-Sieg-
Kreis zuständig. Bedenken werden daher nicht 
geltend gemacht. 
 
Hinweise und Anregungen: 
Es wird darauf hingewiesen, dass die auch 
weiterhin gegebene, einem Bebauungsplan 
entsprechende Festsetzungstiefe die Rechtssi-
cherheit der Satzung im Falle einer gerichtli-
chen Überprüfung gefährden kann, da Satzun-
gen keinen Bebauungsplan ersetzen dürfen. 
(Siehe auch § 1 BauGB) 
 
Amt 39 (Artenschutz): 
Das Plangebiet befindet sich auf Fläche der 
Stadt Lohmar. Die Entfernung zum Rheinisch-
Bergischen-Kreis (RBK) beträgt etwa 250 m. 
Zum Vorhaben wurde bereits im Rahmen der 
frühzeitigen Beteiligung Stellung bezogen. 
Fachbezogene Änderungen haben sich seit-
dem nicht ergeben. 
Eine Umsetzung des o.g. Vorhabens ist somit 
aus hiesiger Sicht auch weiterhin ohne Beden-
ken. 
 
 
2. Stellungnahme aus Sicht der Unteren 
Umweltschutzbehörde 
Da die Belange des Amtes 66 nicht betroffen 
sind, ergeht keine Stellungnahme. 
 
3. Stellungnahme aus Sicht der Kreisstra-
ßen und Verkehr 
Aus verkehrsrechtlicher Sicht bestehen in Ab-
stimmung mit der Kreispolizeibehörde keine 
Bedenken. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu Untere Umweltschutzbehörde 
 
Kein Erfordernis 
 
 
 
Zu Kreisstraßen und Verkehr 
 
Kein Erfordernis 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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B. Öffentlichkeit 
 
Von Bürgerinnen/Bürgern wurden keine Stellungnahmen vorgebracht. 




